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Gewässer III. Ordnung
(verrohrt)

Gewässer III. Ordnung
(Bereich mit offener
Grabenführung)

Grenze 

Bebauungsplan Nr. 13 
"Tiefe Breite Neu"

Bebauungsplan Nr. 19 
"Kommunale Entlastungsstraße Mitte"
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6. Flächen für Landwirtschaft und Wald § 9 Abs. 1 Nr. 18 BauGB

3. 1. 0.0

3. 2. 0.0

1. Art der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB 

Festsetzungen gem. BauGB, BauNVO '90 und Planz.VO '90

2. Maß der baulichen Nutzung gem. § 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB

Flecken Adelebsen

Bereichskenzeichnung mit zulässiger Überschreitung 
der Baugrenzen gem. textliche Festetzung 3.2

Gewässer III. Ordnung (verrohrt und offene Grabenführung)
nachrichtliche Übernahme gem. § 9 Abs. 6 BauGB

Ortschaft Adelebsen
8. Änderung

Bebauungsplan Nr. 13
 "Tiefe Breite Neu"

Teilplan A3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

Oberkante der Gebäude als Höchstmaß 
über Normal Null, mit Bereichskennzeichnung
(s. textl. Festsetzungen 2.1 bis 2.4)

5. Flächen f. Maßnahmen z. Schutz, z. Pflege u. Entw. v. 
    Natur u. Landschaft gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a u. b BauGB

Planungsbüro Bolli               Göttingen                  April 2016

Baumassenzahl, Höchstmaß 

Grundfllächenzahl, Höchstmaß 

Grenze des räumlichen Geltungs-
bereichs der Bebauungsplanänderung

Abgrenzung unterschiedlicher
Höhenbereiche

Grenze zwischen den Geltungsbereichen der Bebauungspläne Nr. 13
"Tiefe Breite Neu" und Nr. 19 "Kommunale Entlastungsstraße Mitte" 
(nachrichtliche Darstellung)

Nutzungsbeschränkung oder
Vorkehrungen zum Schutz gegen
schädliche Umwelteinwirkungen

Flurstücksnummer

Flurstücksgrenzen

bauliche Anlagen

Böschungen

Gewerbegebiete
(s. textl. Festsetzung 1.1)

Grenze Immissionsrichtwert nachts
s. textl. Festsetzung 5.2 

Flächenkennzeichnung zu vorgenannten Punkt 7. 6.1.1
s. textl. Festsetzung 5.1. 

Grenze Immissionsrichtwert tags
s. textl. Festsetzung 5.2

Grenze Orientierungswert nachts ( 55 dB(A))
s. textl. Festsetzung 5.2

abweichende Bauweise
(s. textl. Festsetzungen 3.1)

Einfahrtbereich (s. textl. Festsetzung 6.)

Flächen für Wald

Bahnanlagen: Anschlussbahn
(nachrichtliche Darstellung, Planfeststellung nach 
§ 18 Abs. 1 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)
vom 19.04.2007) § 9 Abs. 6 BauGB

Baugrenze
(s. textl. Festsetzung 3.2)

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und 
Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen, mit 
Kennzeichnung (s. textl. Fetsetzungen 4.3, 4.5, 4.6 und 4.9) 
§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB

Flächen mit Bindungen für Pflanzungen und
zum Erhalt von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
Bepflanzungen, mit Kennzeichnung (s. textl. Fetsetzung
4.4, 4.7 und 4.9) § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB

Teilplan A
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P1

E1

Urschrift    M 1:1000

Textliche Festsetzungen 
1. Art der Baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB  

1.1. Im GE-Gebiet werden gem. § 1 Abs. 6 BauNVO die Ausnahmen des § 8 Abs. 3 Nr. 3 
(Vergnügungsstätten) BauNVO nicht Bestandteil des Bebauungsplanes. 

UVP-pflichtige Vorhaben nach dem UVPG (Gesetz über die Umweltverträglichkeits-
prüfung) sind unzulässig. (§ 1 Abs. 5, 6 und 9 BauNVO)  

Lebensmitteleinzelhandelsbetriebe, mit Ausnahme von Imbissbetrieben oder Backs-
hops zur Versorgung der arbeitenden Bevölkerung innerhalb des GE-Gebiets, werden 
gem. § 1 Abs. 9 BauNVO nicht zugelassen. 

Gemäß § 1 Abs. 5 u. 9 BauNVO ist im GE-Gebiet der sonstige Einzelhandel nur für 
Betriebe und Unternehmen zulässig, wenn deren Unternehmensziel vorwiegend auf 
Produktion, Recycling oder Weiterverarbeitung, auf Werkstattbereich, Dienstleistun-
gen oder Versand- und Internethandel gerichtet ist. Verkaufs- und/ oder Ausstellungs-
flächen müssen dabei mit den genannten gewerblichen Nutzungen eine im Zusam-
menhang bestehende bauliche Nutzung bilden.  

2. Maß der Baulichen Nutzung gem. § 9 (1) Nr. 1 BauGB  

2.1. In dem Bereich, der mit dem Buchstaben A bezeichnet ist, darf der höchste Punkt der 
baulichen Anlagen (First- bzw. Gebäudehöhe) die Höhe von 194 m über NN (Normal 
Null) nicht übersteigen, wobei Aufschüttungen diese Höhe um 1,0 m übersteigen kön-
nen. (§9 Abs. 2 BauGB u. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 

Hinweis: Die Zulässigkeit von Aufschüttungen entlang der Landesstraße ist mit dem 
zuständigen Baulastträger abzustimmen. 

2.2. In den Bereichen, die mit den Buchstaben B bezeichnet sind,  darf der höchste Punkt 
der baulichen Anlagen (First- bzw. Gebäudehöhe)  

im Bereich B 1 die Höhe von 191 m über NN, 

im Bereich B 2 die Höhe von 192 m über NN und 

im Bereich B 3 die Höhe von 194 m über NN  

nicht übersteigen. (§9 Abs. 2 BauGB u. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO) 

2.3. In dem Bereich, der mit dem Buchstaben C bezeichnet ist, darf der höchste Punkt der 
baulichen Anlagen (First- bzw. Gebäudehöhe) die Höhe von 189 m über NN nicht über-
steigen. (§9 Abs. 2 BauGB u. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO). 

2.4. Die unter Punkt 2.1 bis 2.3 festgesetzten maximalen Höhen der baulichen Anlagen 
dürfen mit einzelnen Bauteilen, die in Art, Umfang und Erscheinungsbild dem Ge-
samtbauvorhaben gegenüber nicht nennenswert ins Gewicht fallen (z. B. Schorn-
steine, Antennen, Silos, etc.) überschritten werden. Bei einer Aneinanderreihung die-
ser untergeordneten Bauteile mit einer entsprechenden Flächenwirkung ist eine Über-
schreitung der festgesetzten Höhen unzulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 

3. Bauweise, Baugrenzen gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB 
3.1. Im GE-Gebiet gilt die abweichende Bauweise (a) gem. § 22 Abs. 4 BauNVO:  

Zulässig sind Gebäude mit Gebäudelängen von über 50 m.  

3.2. Im GE-Gebiet ist im mit M kennzeichneten Bereich, außerhalb der durch Baugrenzen 
festgesetzten überbaubaren Grundstücksfläche, eine unterirdische und begrünte An-
lage für Feuerlöschmaßnahmen (Sprinkleranlage und Wassertanks) einschließlich 
der notwendigen Zufahrt zulässig . (§ 9 Nr. 25a und Nr. 4 BauGB) 

4. Grünfestsetzungen, Festsetzungen zum Schutz des Bodens 
4.1. Die Befestigung von PKW-Stellplätzen im GE-Gebiet ist nur mit einem versickerungs-

fähigen Pflasterbelag (z. B. Ökopflaster) oder einer vergleichbaren wasserdurchlässi-
gen Befestigung zulässig. (§ 1a Abs. 1 und § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 

4.2. Im GE-Gebiet ist für jeweils 5 errichtete PKW-Stellplätze mindestens ein einheimi-
scher Laubbaum I. oder II. Ordnung anzupflanzen. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)  

4.3. Innerhalb der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern mit 
der Bezeichnung P1 sind Feldgehölze anzulegen. Die Flächen sind dicht mit Bäumen 
und Sträuchern zu bepflanzen, wobei pro 100 m² Gehölzfläche mind. 40 Sträucher und 
2 Laubbäume der Artenliste 1 zu pflanzen sind. Vorhandene Gehölze sind in die Pflan-
zung zu integrieren. (§ 9 Abs. 1 Nr. 25a BauGB)  

4.4. Innerhalb der Fläche mit Bindungen für Pflanzungen und Erhalt von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen mit der Bezeichnung E1 wurde ein großes Re-
genrückhaltebecken angelegt, in dem sich im Laufe der Jahre eine Röhrichtvegeta-
tion (z. B. Schilf, Rohrkolben, Teichbinse) sowie ein Aufwuchs an Schwarzerlen und 
Weiden etablieren konnte. Diese Fläche einschließlich der Böschungsbereiche unter-
liegt auch weiterhin der Sukzession. (§ 9 Abs. 1Nr. 25 b BauGB) 

4.5. Innerhalb der festgesetzten Flächen zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern mit 
der Bezeichnung P2 sind entlang der Grundstücksgrenzen dreireihige Baum-Strauch-
hecken anzulegen. In ihr sind Bäume im Abstand von ca. 7 m in der mittleren Reihe 
zu pflanzen, der Abstand zwischen den Reihen und Sträuchern (Artenliste 1) sollte 
maximal 1,5 m betragen. (§ 9 Abs. 1Nr. 25 a BauGB) 

4.6. Innerhalb der festgesetzten Fläche zum Anpflanzen von Bäumen und Sträuchern mit 
der Bezeichnung P3 ist eine zweireihige Strauchhecke anzulegen. Der Pflanzabstand 
sollte einen Wert von 1,30 m nicht überschreiten. Für die Pflanzungen sind überwie-
gend niedrig wachsende Sträucher (z. B. Rote Heckenkirsche, Schlehe, Hundsrose, 
Brom- oder Himbeere) zu verwenden. (§ 9 Abs. 1Nr. 25 a BauGB) 

4.7. Innerhalb der Flächen mit Bindungen für Pflanzungen und Erhalt von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen mit der Bezeichnung E2 sind die vorhandenen 
Feldgehölze zu erhalten. (§ 9 Abs. 1Nr. 25 b BauGB) 

4.8. Im Bereich des GE-Gebietes sind unbebaute Grundstücksflächen, ohne den festge-
setzten Pflanzmaßnahmen oder dem festgesetzten Erhalt von Bäumen, Sträuchern 
und sonstigen Bepflanzungen gem. den Festsetzungen 4.3 bis 4.7, als Ruderalfluren 
zu erhalten oder anzulegen und der freien Sukzession zu überlassen, soweit dies mit 
den zulässigen Nutzungen im GE-Gebiet zu vereinbaren ist. (§ 9 Abs. 1Nr. 20 BauGB) 

4.9. Die Maßnahmen und Pflanzungen der Festsetzungen 4.1 bis 4.8 sind vom jeweiligen 
Grundstückseigentümer/-eigentümerin durchzuführen und dauerhaft zu unterhalten. 

5.  Schallschutz  
5.1. Das GE-Gebiet werden gem. § 1 Abs. 4 BauNVO bezüglich der Nutzung gegliedert 

(Bereichskennzeichnung S1 bis S6); betriebliche Nutzungen werden gem. § 1 (5) 
BauNVO wie folgt eingeschränkt bzw. die von ihnen hervorgerufenen Emissionen be-
grenzt: 
Zulässig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Geräusche die in der folgen-
den Tabelle angegebenen Emissionskontingente LEKij nach DIN 45691 weder tags (6 
bis 22 Uhr) noch nachts (22 bis 6 Uhr) überschreiten.  

Emissionskontingente LIK,i,j in dB (A) für die relevanten Immissionsorte 

Teilfläche i> S 1 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 
Immissionsort j LEK,      LEK, 

tags    nachts 
LEK,   LEK, 
tags    nachts 

LEK,    LEK, 
tags    nachts 

LEK,    LEK, 
tags    nachts 

LEK,    LEK, 
tags    nachts 

LEK,    LEK, 
tags    nachts 

1   Ziegelei, 1. OG, MI  55       40 60       50 67       40 68       40 55       40 73       55 
3   Gut Adelebsen,  
     1. OG, MI 

55       40 60       50 75       58 74       57 55       40 75       58 

5   Lange Straße 13,   
     1.OG, MI 

55       40 60       50 78       63 76       61 55       40 75       59 

6   Lange Straße 30,  
     1.OG, MI 

55       40 60       50 79       64 78       63 55       40 75       58 

10 Bahnhofstr. 12,  
     2. OG,MI 

55       40 60       50 81       65 79       63 55       40 64       46 

11 Bahnhofstr. 23,  
     2. OG,MI 

55       40 60       50 78       58 75       56 55       40 70       51 

13 unbeb. Grundst.        
     hinter Wibbecker  
     Str. 12, EG,  MI 

55       40 60       50 80       62 79       61 55       40 75       58 

16 Bahnhof,  
     3. OG, GE 

55       40 60       50 85       68 83       66 55       40 78       61 

17 Ladestraße  
     3. OG, GE 

55       - 60       - 83       - 79       - 55       - 70       - 

19 Ladestraße  
     3. OG, GE 

55       - 60       - 79       - 74       - 55       - 57       - 

21 Burgstraße 32,  
     3. OG, WA 

55       40 60       50 76       60 74       58 55       40 73       57 

22 unbeb. Grundst.   
     Ecke Torstr./ 
     Burckhardtstr.,  
     3. OG, WR 

55       40 60       50 73       58 73       58 55       40 73       57 

OG = Obergeschoss, EG = Erdgeschoss, Teilfläche S = festgesetzte Flächen im GE-Gebiet, MI = Mischge-
biet, GE = Gewerbegebiet, WR= Reine Wohngebiete, WA = Allgemeine Wohngebiete, WB = Besondere 
Wohngebiete  

Die Prüfung der Einhaltung erfolgt nach DIN 4591: 2006-12, Abschnitt 5, wobei in den 
Gleichungen (6) und (7) LEKi durch LEKij zu ersetzen ist.  

Artenliste 1: Gehölze für die Heckenumpflanzungen und Feldgehölze  
Pflanzqualität: Bäume HEI 2xv 150-250; Sträucher verpflanzt, 3-5 Triebe, o.B. 60-150 cm 

Botanischer Name Deutscher Name 
Bäume  
Acer campestre Feld-Ahorn 
Acer pseudo-platanus Berg-Ahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Fagus sylvatica Rot-Buche 
Populus tremula Zitter-Pappel 
Prunus avium Vogel-Kirsche 
Quercus robur Stiel-Eiche 
Salix alba Baumweide 
Sorbus aucuparia Eberesche 
Tilia cordata Winter-Linde 
Sträucher  
Corylus avellana  Hasel 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Crataegus monogyna u. laevigata Weißdorn 
Euonymus europaea Europäisches Pfaffenhütchen 
Frangula alnus Faulbaum 
Ligustrum vulgare Liguster 
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 
Prunus spinosa Schlehe 
Rosa canina Hundsrose 
Rubus fruticosa  Brombeere 
Rubus idaeus  Himbeere 
Salix purpurea Purpur-Weide 
Salix viminalis Korb-Weide 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Sambucus racemosa  Trauben-Holunder 
Viburnum lantana Gemeiner Schneeball 
Viburnum opulus Wolliger Schneeball 

Artenliste zu 4.2 für Baumpflanzungen 
Pflanzqualität: HST, 3 x. v., m. B., 18-20 cm, Ersatzpflanzungen 4 x. v., 20-25 cm 

Botanischer Name Deutscher Name 
Bäume I. Ordnung (großkronig)  
Acer pseudo.platanus Berg-Ahorn 
Carpinus betulus Hainbuche 
Quercus robur  Stiel-Eiche  
Tilia cordata Winter-Linde 
Bäume II. Ordnung (kleinkronig):  
Acer campestre Feld-Ahorn 
Populus tremula Zitter-Pappel 
Prunus avium Vogel-Kirsche 
Prunus padus Trauben-Kirsche 
Salix caprea Sal-Weide 
Sorbus aucuparia Vogelbeere 

 

 

5.2. Der Bereich des GE-Gebiets ist durch Verkehrsgeräusche von der L554 und von Ge-
werbelärm von der Raiffeisen Genossenschaft an der Ladestraße vorbelastet. Zum 
Schutz der schutzwürdigen Räume (Wohnräume, Schlafräume, Kinderzimmer, Büros 
o. g.) werden Schallschutzmaßnahmen festgesetzt: 

 
1. Im Bereich zwischen der L 554 und der festgesetzten Grenze Orientie-

rungswert nachts, sowie zwischen der Bahntrasse und der festgesetzten 
Grenze Immissionsrichtwert nachts werden Wohnungen sowie nachts 
schutzwürdige Räume (Schafräume, Kinderzimmer) ausgeschlossen. 

2. Im Bereich zwischen der Bahntrasse und der festgesetzten Grenze Orien-
tierungswert tags sind neben den unter 1. genannten Nutzungen auch tags 
schutzwürdige Räume (Büros, etc.) ausgeschlossen. 

Bei der Anlage schutzwürdiger Nutzungen im GE-Gebiet außerhalb der vorgenann-
ten Bereiche ist der Lärmpegelbereich IV mit einem maßgeblichen Außenlärmpegel 
von 66 bis 70 dB(A) zu beachten.  

6.  Ein-/ Ausfahrtsbereiche  
Ein- und Ausfahrten zum GE-Gebiet sind zur L 554 nur im Bereich des festgesetzten Ein-
fahrtsbereiches zulässig. Über die nordwestlich an das Plangebiet angrenzende 
Bahntrasse sind Ein- und Ausfahrten zum GE-Gebiet unzulässig. (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB) 
 
 
Hinweise: 
1. Bauvorhaben entlang der L 554 außerhalb der festgesetzten Ortdurchfahrt müssen 

vom befestigten Fahrbahnrand der Straßen gem. § 9 Abs. 1 FStrG einen Abstand von 
mind. 20 m einhalten (Bauverbotszone). Dies gilt auch für Aufschüttungen und Abgra-
bungen. Ausnahmen hiervon bedürfen der Genehmigung des jeweiligen Baulastträ-
gers. 

2. Die bisherigen Festsetzungen der Ursprungspläne und deren Änderungen für den Gel-
tungsbereich der 8. Änderung sind mit Rechtskraft der 8. Änderung aufgehoben. 

Vorgenannte Immissionsorte sind im nachfolgenden Plan (maßstabslos verkleinert) 
dargestellt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
Die Emissionskontingente können am Tage nur beansprucht werden, sofern hier-
durch in angrenzenden GE-Gebieten keine Immissionsrichtwertüberschreitung her-
vorgerufen wird. Bei einem „ausnahmsweise zulässigen Wohnen“ hat hingegen der 
Wohnnutzungsantragsteller den schalltechnischen Nachweis zu führen, dass durch 
die Wohnnutzung immissionswirksame Schalleistungspegel für die Nachtzeit nicht 
begrenzt werden. 

Umverteilungen der immissionswirksamen flächenbezogenen Schalleistungspegel 
können vorgenommen werden. Hierzu ist ein entsprechender schalltechnischer Nach-
weis unter Beachtung des Schalltechnischen Gutachtens vorzulegen.  

Beim schalltechnischen Nachweis ist ggf. die „Unterteilung in Schallquellen“ nach 
DIN 18005 Abschn. 3.1 zu beachten. 

Rechtsgrundlagen 
 Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung v. 23. September 2004 (BGBL. I Nr. 

52 vom 01.10.2004 S. 2414), zuletzt geändert am 20. Oktober 2015 durch Artikel 6 des Asyl-
verfahrensbeschleunigungsgesetzes (BGBl. I Nr. 40 vom 23.10.2015 S. 1722) 

 Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Janu-
ar 1990 (BGBL. I 1990 S. 132) zuletzt geändert am 11. Juni 2013 durch Artikel 2 des Gesetzes 
zur Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und Fortentwicklung des 
Städtebaurechts (BGBl. I Nr. 29 vom 20.06.2013 S. 1548) 

 Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90) v. 18. Dezember 1990 (BGBL. I 1991 S.58) ge-
ändert am 22. Juli 2011 durch Artikel 1 des Gesetzes zur Förderung des Klimaschutzes bei 
der Entwicklung in den Städten und Gemeinden (BGBl. I Nr. 39 vom 29.07.2011 S. 1509) 

Verfahrensvermerke 
 
Planverfasser 

Die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Tiefe Breite Neu“, Teilplan A, Ortsteil Adelebsen 
wurde ausgearbeitet vom Planungsbüro Bolli, Caroline-Schelling-Eck 15, 37085 Göttingen. 
 
Göttingen, den 01.04.2016 

Stempel    gez. Bolli 
         ....................... 
         Planverfasser 

 
Aufstellungsbeschluss 

Der Verwaltungsausschuss des Flecken Adelebsen hat in seiner Sitzung am 07.03.2013 die 
Aufstellung der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Tiefe Breite Neu“, Teilplan A, Orts-
teil Adelebsen beschlossen.  
Der Aufstellungsbeschluss ist gem. § 2 Abs. 1 BauGB am 11.07.2014 ortsüblich bekannt ge-
macht worden. 
Der Bebauungsplan wird im beschleunigten Verfahren nach § 13a Abs. 2 BauGB aufgestellt. 

Adelebsen, den 14.04.2016  Der Bürgermeister 
     

L.S.      gez. Frase 
              

................................. 
 

Öffentliche Auslegung 

Der Verwaltungsausschuss des Flecken Adelebsen hat in seiner Sitzung am 15.10.2015 dem 
Entwurf der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Tiefe Breite Neu“, Teilplan A, Ortsteil 
Adelebsen und der Begründung zugestimmt und seine öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 
BauGB beschlossen. 
Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 16.10.2015 ortsüblich bekannt gemacht. 
Der Entwurf des Bebauungsplanes und der Begründung haben vom 23.10.2015 bis 23.11.2015 
gem. § 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. 

Adelebsen, den 14.04.2016  Der Bürgermeister 
     

L.S.      gez. Frase 
              

................................. 
 

 

Satzungsbeschluss 

Der Rat des Flecken Adelebsen hat die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Tiefe Breite 
Neu“, Teilplan A, Ortsteil Adelebsen nach Prüfung der gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB 
vorgebrachten Anregungen in seiner Sitzung am 07.04.2016 als Satzung (§ 10 BauGB) sowie 
die Begründung beschlossen. 

Adelebsen, den 14.04.2016  Der Bürgermeister 
     

L.S.      gez. Frase 
              

................................ 

…….Ausfertigung 
 
Die Übereinstimmung dieser Kopie mit dem 
mir vorliegendem Original wird hiermit beglaubigt. 
Adelebsen, den……….. 
  
Der Bürgermeister 
       
 

Präambel 
 
Aufgrund des § 1 Abs. 3 i. V. m. § 1 Abs. 8  und des § 10 des Baugesetzbuches (BauGB), 
und der §§ 10 und 58 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) 
– alle genannten Rechtsvorschriften in der z. Zt. der Bekanntmachung geltenden 
Fassung - hat der Rat des Flecken Adelebsen die 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 
13 „Tiefe Breite Neu“ Teilplan A bestehend aus der Planzeichnung und den textlichen 
Festsetzungen als Satzung und die dazugehörige Begründung beschlossen. 
 
Gleichzeitig ordne ich die Bekanntmachung der Satzung im für den Flecken Adelebsen 
zuständigen Veröffentlichungsorgan an. 
 
Adelebsen, den 14.04.2016  

                                                                                Der Bürgermeister 
 

L.S.                                                     gez. Frase 
                                                                                  ___________________ 

  
 

 

Bekanntmachung und Inkrafttreten 
Der Satzungsbeschluss ist gem. § 10 Abs. 3 BauGB am 06.05.2016 ortsüblich bekannt gemacht 
worden. Mit der Bekanntmachung ist die Bebauungsplanänderung in Kraft getreten. 

Adelebsen, den 20.05.2016 Der Bürgermeister 
     

L.S.      gez. Frase 
              

................................. 
 
  

Verletzung von Vorschriften 

Innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten der 8. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 13 „Tiefe 
Breite Neu“, Teilplan A, Ortsteil Adelebsen sind die Verletzung von Verfahrens- und Formvor-
schriften, die Verletzung von Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes und des 
Flächennutzungsplanes sowie Mängel des Abwägungsvorgangs beim Zustandekommen des 
Bebauungsplanes nicht geltend gemacht worden. 

Adelebsen, den ....................  Der Bürgermeister 
     

 
              

................................. 
 

Planunterlage 

Kartengrundlage:  ALK 100     Lage:  Flur 17, 18, 19  Gemarkung Adelebsen  
       Flur 1  Gemarkung Wibbecke 
Maßstab:   1 : 1000                    Stand:  15.11.2011 

Angefertigt von: Dipl.- Ing. H. Gude, Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur, 
Lotzestraße 24, 37083 Göttingen 

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebau-
lich bedeutsamen Anlagen sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach. Sie ist hinsicht-
lich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen geometrisch einwandfrei. 
Eine Übertragbarkeit der neuzubildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich. 

Göttingen, den .....................  
 

 
........................................ 

  öffentlich bestellter 
Vermessungsingenieur 
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